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NEWSLETTER  
der Wirtschaftsförderung des Landkreises Schweinfurt 

 
 

Corona-Krise: Aktuelle Informationen der Wirt-
schaftsförderung  

Folgende aktuellen Informationen möchten wir heute an Sie weitergeben:  

 Neufassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Mit der ab dem 7. Juni 2021 geltenden 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(13. BayIfSMV) werden nur noch Maßnahmen für die Inzidenzbereiche kleiner 50 sowie zwischen 

50 und 100 festgelegt. Folgende Regelungen sind seit dem 07.06.2021 in Kraft:  

 Allgemeine Kontaktbeschränkung:  

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen sich 10 Personen aus max. drei Haushalten, 

bei einer Inzidenz unter 50 dann 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten gemeinsam 

aufhalten. Wie bereits bisher zählen Geimpfte und Genesene nach Vorgabe des Bundes-

rechts bei privater Zusammenkunft oder ähnlichen sozialen Kontakten nicht mit. 

 Handel und Geschäfte: 

Bei einer Inzidenz unter 100 wird der Handel allgemein geöffnet. Die für alle Geschäfte be-

stehenden Auflagen (Hygienekonzept, Kundenbegrenzung auf einen Kunden je 10 qm für 

die ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 qm für den 800 qm 

übersteigenden Teil der Verkaufsfläche) bleiben bestehen. Die Notwendigkeit von Termin-

vereinbarungen entfällt. 

 Märkte: 

Märkte können im Freien wieder sämtliche Waren verkaufen. 

 Gastronomie: 

Die Innengastronomie wird geöffnet und die Gastwirtschaften können drinnen wie draußen 

bis 24 h (bisher 22 h) bei einer Inzidenz unter 100 offen bleiben. Ein negativer Test ist nur 

bei Inzidenz zwischen 50 und 100 erforderlich. Am Tisch gilt die allgemeine Kontaktbe-

schränkung. Die Regelungen zur Maskenpflicht bleiben bestehen. Reine Schankwirtschaften 

bleiben geschlossen. 
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 Hotellerie, Beherbergung: 

Zimmer können künftig an alle Personen vergeben werden, die sich nach den neuen allge-

meinen Kontaktbeschränkungen zusammen aufhalten dürfen (10 Personen, bei Inzidenz 

zwischen 50 und 100 aus max. drei Haushalten). In Gebieten mit einer Inzidenz < 50 muss 

jeder Gast künftig nur noch bei der Ankunft (nicht mehr wie bisher alle 48 Stunden) einen 

negativen Test vorweisen, in Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 bleibt es bei 

Tests alle 48 Stunden. 

 Freizeiteinrichtungen: 

Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Frei-

zeiteinrichtungen, Stadt- und Gästeführungen, Spielbanken/Spielhallen und Wettannahme-

stellen können mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. In Gebieten mit einer Inzidenz 

zwischen 50 und 100 ist ein negativer Test erforderlich. Prostitutionsstätten, Clubs und Dis-

kotheken bleiben geschlossen. 

 Kulturelle Veranstaltungen sowie Tagungen und Kongresse: 

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind ab dem 7. Juni 2021 bei fester Bestuhlung mit bis 

zu 500 Personen zulässig. In Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl 

einschließlich geimpfter und genesener Personen nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, 

bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird. Bei einer Inzi-

denz zwischen 50 und 100 bedarf es eines negativen Tests. Für kulturelle Veranstaltungen 

drinnen wie draußen können künftig nicht nur feste Bühnen, sondern wieder alle geeigneten 

Stätten genutzt werden (Hallen, Stadion etc.), wenn sie ausreichend Platz bieten, um einen 

sicheren Abstand der Besucher zu gewährleisten. 

 Geplante öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass (Geburts-

tags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen, Vereinssitzungen etc.): 

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind im Freien bis zu 50 Personen, in Gebäuden bis 

zu 25 Personen bei geplanten Veranstaltungen zulässig. Bei einer Inzidenz unter 50 verdop-

peln sich jeweils die maximal zulässige Personenanzahl (jeweils zuzüglich Geimpfte und 

Genese nach Vorgabe des Bundesrechts). Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 bedarf 

es eines negativen Tests. 

In Gebieten mit einer Inzidenz von über 100 gilt die „Bundesnotbremse“ künftig unmittelbar. Es gibt 

keine ergänzenden bayerischen Regelungen mehr.  

Das Bayerische Gesundheitsministerium weißt daneben aktuell noch darauf hin, dass die durch das 

Inkrafttreten der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am 7. Juni 2021 erforder-

lichen Anpassungen bei den FAQ werden schnellstmöglich umgesetzt. Das Ministerium bittet aber 

um Verständnis, dass dies wegen der notwendigen Klärung von Detailfragen einige Zeit in Anspruch 

nimmt. 

 

Lockerungen auf Grund der Unterschreitung der Inzidenz von 50 im Landkreis Schweinfurt 

 
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Schweinfurt liegt seit fünf Tagen unter dem Wert von 50. Ab 
Donnerstag, den 10.06.2021, gelten auf Grundlage der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung u.a. folgende Regelungen im Landkreis Schweinfurt:  
 

 Der gemeinsame Aufenthalt ist in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich (die zu den 
Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Be-
tracht, genesene und vollständig geimpfte Personen bleiben ebenfalls unberücksichtigt). 
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 Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar be-
grenzten und geladenen Personenkreis sind mit bis zu 50 Personen in geschlossenen Räu-
men und bis zu 100 Personen unter freiem Himmel jeweils einschließlich geimpfter oder ge-
nesener Personen zulässig. Einen Test müssen die Teilnehmer nicht mehr vorlegen. 

 

 Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten 
und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssit-
zungen sind ebenfalls mit bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 
Personen unter freiem Himmel gestattet. Bei diesen regelt die Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung, dass sich die genannten Personenbegrenzungen zuzüglich geimpf-
ter oder genesener Personen verstehen. Einen Test müssen die Teilnehmer nicht mehr vor-
legen. 

 

 Im Landkreis Schweinfurt ist Sport jeder Art (kontaktfreier ebenso wie Kontaktsport) ohne 
Personenbegrenzung und ohne Testerfordernis gestattet. Einen Test müssen auch die Zu-
schauer nicht mehr vorlegen. 

 

 In Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren Freizeiteinrichtungen, Schwimmbä-
dern, Saunen, Solarien, Spielhallen und Wettannahmestellen entfällt die Testpflicht. 

 

 In den Gastronomiebetrieben im Landkreis Schweinfurt entfällt die Testpflicht auch wenn 
Gäste aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. 

 

 Bei touristischen Übernachtungen ist nur noch bei der Anreise ein negativer Test vorzuwei-
sen, weitere negative Testnachweise während des Aufenthaltes sind nicht mehr notwendig. 

 

 An Schulen im Landkreis Schweinfurt findet Präsenzunterricht für alle Schularten statt, Kin-
dertageseinrichtungen sind geöffnet.  

 

 Besucher von kulturellen Veranstaltungen müssen kein negatives Testergebnis mehr vorle-
gen, dies gilt auch für Besucher von Tagungen, Kongressen und vergleichbaren Veranstal-
tungen.  

  

 

 
Mit unserem Newsletter wollen wir die Unternehmen des Landkreises Schweinfurt über Neuigkeiten 
und interessante Angebote in und aus der Region informieren.  
Sie können den Newsletter per Mail über newsletter-wirtschaft@lrasw.de kostenfrei abonnieren.  
 
Ihre Wirtschaftsförderung des Landkreises Schweinfurt: 

Frank Deubner  

Anuschka Kordes 
 

Landratsamt Schweinfurt 

Schrammstraße 1 

97421 Schweinfurt 
 

Telefon  09721 / 55-688 

wirtschaft@lrasw.de 

 

www.landkreis-schweinfurt.de/wirtschaft 
 

 

mailto:newsletter-wirtschaft@lrasw.de
mailto:wirtschaft@lrasw.de
http://www.landkreis-schweinfurt.de/wirtschaft

